
Verhaltenskodex/Selbstverpflichtung  
Die aus dem christlichen Menschenbild erwachsene besondere Verantwortung und der Au7rag, Menschen im Wirkungskreis 
unserer Apostel-Kirchengemeinde vor sexualisierter Gewalt zu schützen und ihre Würde zu bewahren, besCmmen den 
Umgang, den wir miteinander pflegen. Wir respekCeren die Würde und die SelbstbesCmmung jedes Menschen und gehen 
achtsam miteinander um. Die Vielfalt unseres Kirchenkreises und der Menschen nehmen wir als Bereicherung wahr.  
Dieser achtsame und respektvolle Umgang findet Ausdruck im Verhaltenskodex, der Mitarbeitenden als 
OrienCerungsrahmen für den grenzachtenden Umgang dienen soll. Er soll ausformulierte Regeln für SituaConen, die für 
sexuelle Gewalt leicht ausgenutzt werden können, klare, transparente und nachzuvollziehende InformaConen und eine 
Leitlinie für den Umgang miteinander auf allen Ebenen unseres Miteinanders bieten.  
Grundsätzlich ist der Verhaltenskodex Teil der Dienstanweisung und ist durch alle Mitarbeitenden zur Kenntnis zu nehmen 
und zu unterschreiben.  
 
Nähe-Distanz  
- Ich gestalte die Beziehungen im Rahmen meiner TäCgkeit in der Apostel-Kirchgemeinde transparent. Ich gehe 

verantwortungsvoll mit Nähe und Distanz um.  
- Im Umgang mit Kolleg*innen und anderen Menschen, denen ich im Rahmen meiner TäCgkeit begegne, respekCere ich 

die individuellen Bedürfnisse nach Nähe und Distanz und beachte persönliche Grenzen.  
- Ich bin mir meiner Rolle bewusst und reflekCere die Machtgefüge innerhalb meiner Arbeit. Ich pflege einen 

verantwortungsvollen Umgang zu den Personen, für die ich Verantwortung trage.  
- Kontakte im beruflichen Kontext, im Rahmen meines dienstlichen Au7rages unterscheide ich von privaten Kontakten. 

Über die Unterschiede zwischen beiden bin ich mir bewusst und handle professionell.  
- Ich bin mir meiner VorbildfunkCon im Dienst als öffentliche Person bewusst und handle entsprechend.   
- Ich handhabe den Umgang mit Geschenken öffentlich und transparent. Ich beachte die offiziellen Regelungen zu 

Geschenken!  
- Kinder und Jugendliche werden nur nach Absprache mit den PersonensorgeberechCgten im PKW mitgenommen. Diese 

Fahrten werden transparent gehandhabt (durch einen Vermerk im Fahrtenbuch, KommunikaCon mit direkten 
Kolleg*innen …) 

Umgang mit Körperkontakt/In9msphäre  
- Ich nehme die Bedürfnisse der anderen Person wahr, wahre ihre Grenzen und schließe nicht von meinen Bedürfnissen 

auf die Bedürfnisse anderer Personen.   
- Der Wunsch nach Körperkontakt geht immer von meinem Gegenüber aus. Gerade im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen gilt es, dies besonders zu beachten.   
- Wie viel Körperkontakt ich zulasse, entscheide ich verantwortlich nach Rolle und Kontext, in dem ich mich gerade 

befinde.  
- Meine eigenen Grenzen äußere ich klar und angemessen und werte es nicht als persönlichen Angriff, wenn mir jemand 

seine/ihre Grenzen aufzeigt.  
- Im Rahmen der Arbeit ist stets angemessene Kleidung zu tragen. Gemeinsames Duschen, Saunieren oder Umziehen von 

Mitarbeitenden mit Teilnehmenden (z.B. auf Konfirmandenfreizeiten) ist nicht gestabet.  
- Wenn besCmmte SituaConen Körperkontakt erfordern, weise ich im Vorfeld darauf hin, erkläre die Gründe und hole das 

Einverständnis ein. Ich gebe so viel Hilfestellung wie nöCg und so wenig wie möglich.   
- Wenn ich unangemessenes Verhalten beobachte, weise ich darauf hin. Wenn es die SituaCon erfordert, interveniere 

ich.  
- AkConen, Spiele und Übungen, die Körperkontakt erfordern, wähle ich bewusst aus und überlege kriCsch, ob sie für die 

Gruppe geeignet sind. Ich erkläre das Spiel im Vorfeld und lasse alle Personen selbst entscheiden, ob sie sich am Spiel 
beteiligen.  

Kommunika9on  
- Wir arbeiten gemeinsam daran, einen gewalt- und diskriminierungsfreien Raum über alle hierarchischen Grenzen 

hinweg zu schaffen. Dies gilt für unser Handeln und die Verwendung von Sprache und GesCk.  
- Ich spreche respektvoll und wertschätzend mit den Menschen, die mich umgeben ebenso wie über Dribe. Ich achte auf 

eine Sprache, die alle einschließt.   
- Ich äußere KriCk angemessen und fair den jeweiligen Personen gegenüber. Dabei bleibe ich sachlich und wertschätzend.  
- Ich bin offen für KriCk und nehme Rückmeldungen ernst. Ich bin mir bewusst, dass auch ich Fehler machen kann und 

bin bereit, das eigene Verhalten zu reflekCeren und anzupassen.  
- Auf von dieser Praxis abweichendes Verhalten reagiere ich und themaCsiere es im Umgang mit den betroffenen 

Menschen. 
Umgang mit Vereinbarungen  



- Ich nehme die Anliegen und Bedürfnisse bezüglich des Umgangs von Mitarbeitenden, Teilnehmenden, Besucher*innen 
und Kund*innen ernst.  

- Notwendige Regeln im Miteinander werden nach Möglichkeit gemeinsam festgelegt. Einschränkende 
Rahmenbedingungen erkläre ich und mache sie transparent.   

- Ein Fehlverhalten spreche ich an. Dabei achte ich auf einen respektvollen Umgang und einen angemessenen Rahmen.   
- Ich verstehe mich selbst als Vorbild. Dazu gehört, dass auch ich mich an die vereinbarten Regeln halte. 
Umgang mit Übernachtungen  
- Ich informiere mich vor der Veranstaltung über die Bedingungen vor Ort.  
- Ich achte auf die Wahrung der Privatsphäre und schaffe Rahmenbedingungen, die dies gewährleisten. Dies schließt ein, 

zu prüfen, ob eine geschlechtersensible Unterbringung sowie Einzelsanitäranlagen sinnvoll und notwendig sind.   
- Die Entscheidung darüber, ob ich als Betreuer*in mit den Teilnehmenden in einem Zimmer übernachte, treffe ich in 

Absprache mit mindestens einer weiteren Fachkra7. Die Übernachtung muss pädagogisch geboten sein.  
- Ich informiere Teilnehmende und PersonensorgeberechCgte vor der Veranstaltung über Bedingungen vor Ort und 

mache diese transparent.   
- Ich bin sensibel dafür, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene individuelle Bedürfnisse haben, die andere Absprachen 

und Lösungen erfordern können.  
Film, Foto und soziale Netzwerke  
- Ich beachte die Regeln zum Persönlichkeits- und Datenschutz. Die Veröffentlichung von Fotos und  
- Videos bedarf der schri7lichen ZusCmmung der abgebildeten Personen, bzw. ihrer PersonensorgeberechCgten. Bei 

Jugendlichen ab 14 Jahren bedarf es auch der schri7lichen ZusCmmung der Jugendlichen1.   
- Für Aufnahmen (Foto/Film), die erkennbar für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, braucht es keine 

schri7liche ZusCmmung. Hier gelten die üblichen Regelungen zum „Recht am eigenen Bild”.   
- Erkennbar heißt, dass die aufnehmende Person im Vorfeld oder während der Aufnahme ihre FunkCon allen anwesenden 

Personen transparent macht bzw. gemacht hat (z.B. mit dem grundsätzlichen Hinweis bei Veranstaltungen, dass für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Aufnahmen gemacht werden).    

- Ich mache keine Aufnahmen, die Personen in unangenehmen, inCmen oder diskriminierenden SituaConen darstellen. 
Vor jeder Veröffentlichung prüfe ich jede Aufnahme, ob einzelne Personen in einer solchen SituaCon dargestellt werden. 
In diesem Fall lösche ich die Aufnahme.   

- Mir ist bewusst, dass ich auch über soziale Medien Nähe aujauen kann. Dementsprechend handle ich auch im 
virtuellen Raum professionell und bin mir hier meiner Rolle und VorbildfunkCon bewusst.  

- Ich kennzeichne dienstliche Account in sozialen Netzwerken als solche klar und stelle transparent dar, wer diese 
Accounts bedient. 

 
Umgang mit dem Verhaltenskodex  
Alle ehrenamtlich wie hauptamtlich täCgen Mitarbeiter*innen tragen für die Einhaltung des Verhaltenskodexes 
Verantwortung. Dementsprechend ist sicher zu stellen, dass alle Menschen im jeweiligen Verantwortungsbereich den 
Verhaltenskodex kennen.  
Mitarbeitende dürfen und sollen grundsätzlich auf ihr Verhalten im Rahmen ihrer TäCgkeit angesprochen werden. Im 
Rahmen von Teambesprechungen und Einzelgesprächen werden SituaConen professionell reflekCert, dabei geht es um 
konstrukCve KriCk und professionellen Austausch, nicht um grenzüberschreitende persönliche KriCk!   
Bei Fehlverhalten und Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex wird seitens der Vorgesetzten eingeschriben. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Vorgesetzten vom Fehlverhalten erfahren! Gleiches gilt für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen.  
Für die angestellten Mitarbeiter*innen ist der Verhaltenskodex Teil der Dienstanweisung, für die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen ist er gut kommunizierte Grundlage der Zusammenarbeit.  
Er ist in seiner aktuellen Form vor allem vor Freizeiten allen Teilnehmenden und deren PersonensorgeberechCgten in 
geeigneter Form zu Kenntnis zu bringen.  
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum der BestäCgung der Kenntnisnahme des Verhaltenskodex 
 

 
1 Nähere Informa-onen hierzu unter h2ps://ekvw-recht.de/begruendung/37591.pdf: Fotos veröffentlichen -  Wich-ge Fragen, die vor der 
Veröffentlichung von Fotos geklärt werden sollten für Kirchengemeinden und kirchliche Ins-tu-onen  


